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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halterung zum Verankern eines sichtbar zu füh-
renden Dokuments an einem Fahrzeug, insbesondere an einem einspurigen Kraftfahrzeug. 

[0002] Vielerorts ist es notwendig bzw. gesetzlich vorgeschrieben, Dokumente an einem Fahr-
zeug sichtbar zu führen. Solche Dokumente sind beispielsweise Mautvignetten, Prüfplaketten 
(z.B. Fahrzeug- bzw. Abgas-Prüfplaketten), Berechtigungsnachweise (z.B. Park- oder Ein-
fahrtsberechtigungen), amtliche Urkunden, Versicherungsbestätigungen od.dgl. Die Dokumente 
sind häufig aus Kunststoff, manchmal aus Metall(folie) oder sogar aus Papier; sie können optio-
nal elektronische Bauelemente umfassen. Ferner sind manche derartige Dokumente selbstkle-
bend, u.zw. an ihrer Vorder- oder ihrer Rückseite, wogegen andere keine Hafteigenschaften 
aufweisen. 

[0003] Insbesondere bei einem mehrspurigen Kraftfahrzeug kann ein Dokument der genannten 
Art vor Diebstahl, Vandalismus und/oder Witterung weitgehend geschützt oft im Innenraum, z.B. 
an der Innenseite der Windschutzscheibe, sichtbar geführt werden. Hingegen ist dies in ande-
ren Fällen, z.B. wenn das Dokument an der Rückseite klebend ist oder bei einem offenen Fahr-
zeug, z.B. einspurigen Fahrzeug bzw. Kraftfahrzeug, nicht möglich oder von Gesetzes wegen 
anders vorgesehen. In diesen Fällen ist das Dokument an der Außenseite des Fahrzeugs in 
einer Weise zu verankern, dass es sichtbar ist, und dabei entsprechend zu schützen. 

[0004] Außenseitig zu verankernde Dokumente werden heute meist an einem lackierten, pul-
verbeschichteten, eloxierten oder verchromten Fahrzeugteil angebracht. Um unerwünschte 
Beschädigungen oder dauerhafte Klebespuren an der Oberfläche des Fahrzeugteils beim Aus-
tauschen oder Entfernen eines Dokuments zu vermeiden, ist insbesondere für rückseitig selbst-
klebende Dokumente unter dem Namen FixItEasy® eine Halterung der Firma RD Handelgesell-
schaft aus Österreich bekannt. Diese Halterung wird z.B. an einem Gabelstandrohr eines ein-
spurigen Kraftfahrzeugs klebstofffrei und sicher montiert und bietet eine ebene Fläche zum 
Aufkleben des Dokuments. Dabei bleibt das Dokument den Witterungsbedingungen und dem 
direkten Zugriff von außen ausgesetzt und könnte folglich beschädigt oder - je nach Klebstoff - 
zumindest teilweise abgelöst werden. 

[0005] Aus der Schrift DE 39 02 824 A1 ist ferner eine an einer Fahrradlenkstange montierbare 
Kartenhalterung zum Einlegen und raschen Wechseln einer Landkarte zwischen einer Halte-
platte und einer Abdeckplatte bekannt. Auf eine dazu funktional ähnliche Halterung für ein 
Mobiltelefon ist die KR 20160000572 A bezogen. Die Schriften GB 2 493 330 A bzw. DE 298 04 
748 U1 beschreiben verschiedene Varianten von an Motorrädern montierbaren Halterungen für 
wechselbare Parkscheine. Ein manipulationsgeschütztes Verankern insbesondere amtlicher 
Dokumente am Fahrzeug ist mit derartigen Wechselhalterungen jedoch nicht zuverlässig ge-
währleistet. 

[0006] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, eine Halterung für ein Dokument zu schaffen, welche 
dieses vor äußeren Einflüssen und Manipulation schützt. 

[0007] Dieses Ziel wird mit einer Halterung der einleitend genannten Art erreicht, welche sich 
auszeichnet durch die Kombination aus: 

[0008] einem Trägerteil mit einer Trägerplatte und einer Befestigungsmanschette zum Montie-
ren des Trägerteils an einem Teil des Fahrzeugs; 

[0009] einer unter Zwischenlegen des Dokuments an der Trägerplatte mithilfe einer Schnapp-
verbindung verankerbaren Abdeckkappe mit einem transparenten Sichtfeld und einem die 
Trägerplatte umlaufend einfassenden Rand; und 

[0010] einer zwischen Abdeckkappe und Trägerplatte einlegbaren Dichtung; 

[0011] wobei die Trägerplatte in ihrem Randbereich in Richtung der Abdeckkappe abstehende 
Dichtstege zum Anpressen der Dichtung an die Abdeckkappe hat. 
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[0012] Mit der Halterung kann das Dokument dauerhaft sichtbar am Fahrzeug geführt werden 
und ist fest daran verankert. Trotz jederzeitiger Sichtbarkeit wird das Dokument vor direktem 
Zugriff von außen geschützt. Der umlaufende Rand, die Dichtung und die Dichtstege halten 
Wettereinflüsse vom zwischen Trägerplatte und Abdeckkappe eingelegten Dokument zuverläs-
sig fern. 

[0013] Die Halterung ist somit auch für Dokumente aus - nicht wasserfestem - Papier geeignet 
und kann in unterschiedlichen, an beliebige Dokumente - z.B. runde, rechteckige, asymmetri-
sche - angepassten Formen hergestellt werden. Da ferner ein laterales Verschieben der Ab-
deckkappe gegenüber der Trägerplatte aufgrund des umlaufenden Randes unmöglich ist, wird 
neben dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz auch ein Eingreifen zwecks Manipulation, 
Diebstahls oder Vandalismus erschwert. 

[0014] Die Schnappverbindung ist dabei durch innerhalb des Randes über den Umfang verteil-
te, von der Abdeckkappe hochragende Schnapphaken und dazu korrespondierende, außerhalb 
der Dichtstege liegende Schnappöffnungen in der Trägerplatte gebildet, hinter welchen die 
Schnapphaken unlösbar verrasten. Auf diese Weise kann das Dokument der Halterung nicht 
ohne Zerstörung derselben entnommen werden und ein Übertragen des Dokuments mitsamt 
der Halterung auf ein anderes Fahrzeug ist ausgeschlossen. Dadurch und weil die Schnappha-
ken innerhalb des Randes über den Umfang der Abdeckkappe verteilt sind, sodass sie nach 
dem Montieren des Trägerteils an dem Fahrzeugteil und dem Verankern der Abdeckkappe an 
der Trägerplatte schwierig oder gar nicht zugänglich sind, ist auch ein missbräuchliches Weiter-
verwenden des Dokuments wesentlich erschwert. Manipulation, Diebstahl und/oder Vandalis-
mus wird dadurch entgegenwirkt. 

[0015] Besonders günstig ist es, wenn die Dichtstege einen umlaufenden Rahmen bilden. Die 
Halterung schafft dadurch einen besonders zuverlässig abgedichteten Bereich für das Doku-
ment. 

[0016] Ferner ist vorteilhaft, wenn die Schnapphaken Spreizflügel haben, welche hinter den 
Schnappöffnungen unlösbar verrasten. Dies führt zu einer einfach anwendbaren, besonders 
sicheren, nicht zerstörungsfrei lösbaren Schnappverbindung. 

[0017] Zur Vereinfachung der Montage der Halterung und als Schutz gegen ein verdrehtes 
Verankern der Abdeckkappe an der Trägerplatte ist es günstig, wenn die Schnapphaken nicht-
rotationssymmetrisch über den Umfang der Abdeckkappe verteilt sind. Auf diese Weise kann 
die Abdeckkappe nur in einer, nämlich der vorgesehenen Ausrichtung an der Trägerplatte ver-
ankert werden. Bevorzugt sind die Trägerplatte und die Befestigungsmanschette einstückig aus 
Kunststoff gefertigt. Trägerplatte und Befestigungsmanschette sind so voneinander nicht zerstö-
rungsfrei trennbar und dabei kostengünstig herstellbar. 

[0018] Um ein Verrutschen des Dokuments beim Verankern an dem Fahrzeug und im Betrieb 
des Fahrzeugs zu verhindern, ist es vorteilhaft, wenn die Abdeckkappe in Richtung der Träger-
platte abstehende Führungsstege für das Dokument hat. Das Dokument bleibt auf diese Weise 
zuverlässig im transparenten Sichtfeld sichtbar. 

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Befestigungsmanschette einen flexib-
len Riemen mit Sägezähnen und eine Schließe mit einer Klinke. Die Klinke ermöglicht ein einfa-
ches, dauerhaftes Verrasten und eine solche Befestigungsmanschette ein sicheres, an den 
Fahrzeugteil und seinen Umfang anpassbares Montieren des Trägerteils am Fahrzeug. 

[0020] Besonders günstig ist dabei, wenn die Klinke an der von der Trägerplatte abgewandten 
Seite der Schließe liegt. Auf diese Weise ist die Klinke nach dem Montieren des Trägerteils an 
dem Fahrzeugteil nicht mehr zugänglich und die Befestigungsmanschette folglich nicht zerstö-
rungsfrei zu öffnen, sodass die gesamte Halterung mitsamt dem Dokument nicht zerstörungsfrei 
vom Fahrzeug abgenommen und weiterverwendet werden kann. 

[0021] Um einen besonders sicheren Sitz des Trägerteils und damit der Halterung an dem 
Fahrzeugteil sicherzustellen, hat bevorzugt der Riemen an seiner von der Trägerplatte abge-
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wandten Seite ferner eine Rutschsicherung zur Anlage an dem Fahrzeugteil. Eine solche 
Rutschsicherung kann beispielsweise durch einen am Riemen fixierten Streifen aus Gummi 
realisiert sein. 

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in den beigeschlossenen Zeichnungen 
dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen: 

[0023] Fig. 1  ein Fahrzeug mit einer erfindungsgemäßen Halterung für ein Doku-
ment in einer Seitenansicht; 

[0024] die Fig. 2a bis 2d  Varianten eines Trägerteils der Halterung von Fig. 1 in einer aus-
schnittsweisen Perspektivansicht der Vorder- (Fig. 2a bzw. 2b) und 
der Rückseite (Fig. 2c) bzw. in einer Perspektivansicht der Rücksei-
te im Ganzen (Fig. 2d); 

[0025] die Fig. 3a und 3b  eine Abdeckkappe der Halterung von Fig. 1 in einer Perspektivan-
sicht der Vorder- (Fig. 3a) bzw. der Rückseite (Fig. 3b); 

[0026] Fig. 4  ein Beispiel für einen Schnapphaken der Abdeckkappe der Fig. 3a 
und 3b in einer Perspektivansicht; 

[0027] Fig. 5  eine Dichtung der Halterung von Fig. 1 in einer Perspektivansicht; 
und 

[0028] Fig. 6  eine Rutschsicherung des Trägerteils von Fig. 2a bis 2d in einer 
Perspektivansicht. 

[0029] Die Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1 - z.B. ein einspuriges Fahrzeug, insbesondere Kraftfahr-
zeug - mit einem daran sichtbar geführten Dokument 2. Das Dokument 2 ist mithilfe einer Halte-
rung 3 an einem Fahrzeugteil 4 - hier: einem Gabelstandrohr bzw. einem Gabel- oder Lenkholm 
- verankert. Das Dokument 2 ist optional selbstklebend und kann z.B. aus Kunststoff, Papier 
und/oder Metall(folie) und dabei beschriftet und/oder elektronisch über Funk auslesbar sein. Es 
kann sich dabei z.B. um eine Mautvignette, eine Prüfplakette (z.B. eine Fahrzeug- bzw. Abgas-
Prüfplakette), eine amtliche Urkunde, einen Berechtigungsnachweis (z.B. eine Park- oder Ein-
fahrtsberechtigung), eine Versicherungsbestätigung od.dgl. handeln. 

[0030] Die Fig. 2a bis 6 zeigen Teile der Halterung 3 im Einzelnen. Die Halterung 3 wird im 
Wesentlichen durch eine Kombination aus einem Trägerteil 5 (Fig. 2a bis 2d), einer Abdeck-
kappe 6 (Fig. 3a und 3b) und einer Dichtung 7 (Fig. 5) gebildet. 

[0031] In den Beispielen der Fig. 2a bis 2d hat der Trägerteil 5 eine Trägerplatte 8 und eine 
Befestigungsmanschette 9. Mit der Befestigungsmanschette 9 wird der Trägerteil 5 an dem 
Fahrzeugteil 4 montiert. 

[0032] Die Abdeckkappe 6 hat gemäß den Beispielen der Fig. 3a und 3b ein transparentes 
Sichtfeld 10 und einen umlaufenden Rand 11. Mithilfe einer Schnappverbindung 12 ist die 
Abdeckkappe 6 an der Trägerplatte 8 verankerbar, wobei der Rand 11 die Trägerplatte 8 um-
laufend einfasst. Dabei ist ferner die Dichtung 7, welche im Beispiel der Fig. 5 plattenförmig und 
aus Gummi ist, zwischen Abdeckkappe 6 und Trägerplatte 8 eingelegt und dichtet dadurch 
einen im verankerten Zustand zwischen Abdeckkappe 6 und Trägerplatte 8 gebildeten Bereich 
D für das Dokument 2 gegen Einflüsse von außen, insbesondere Witterungseinflüsse, ab. Es 
versteht sich, dass das sichtbar zu führende Dokument 2 beim Verankern der Abdeckkappe 6 
an der Trägerplatte 8 in diesem geschützten Bereich D zwischengelegt wird, wobei die Dichtung 
7 zwischen Trägerplatte 8 und Dokument 2 zu liegen kommt. Hat die Dichtung 7 alternativ zu 
dem Beispiel der Fig. 4 eine mittige Aussparung, so kann das Dokument 2 zumindest überwie-
gend in dieser Aussparung zwischen Trägerplatte 8 und Abdeckkappe 6 eingelegt werden. 

[0033] Die Trägerplatte 8 hat in ihrem Randbereich in Richtung der Abdeckkappe 6 abstehende 
Dichtstege 13. Im Beispiel der Fig. 2a sind die Dichtstege bloß im seitlichen Randbereich der 
Trägerplatte 8 angeordnet; im dazu alternativen Beispiel der Fig. 2b bilden die Dichtstege 13 
einen umlaufenden Rahmen. Jedenfalls pressen im verankerten Zustand die Dichtstege 13 die 
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Dichtung 7 an die Abdeckkappe 6 und verstärken dadurch die Wirkung der Dichtung 7. 

[0034] In den Beispielen der Fig. 2a bis 4 ist die Schnappverbindung 12 durch innerhalb des 
äußeren Randes 11 über den Umfang der Abdeckkappe 6 verteilte, von der Abdeckkappe 6 
hochragende Schnapphaken 14 und zu den Schnapphaken 14 korrespondierende Schnappöff-
nungen 15 in der Trägerplatte 8 gebildet, welche außerhalb der genannten Dichtstege 13 lie-
gen. Beim Verankern der Abdeckkappe 6 an der Trägerplatte 8 verrasten die Schnapphaken 14 
hinter den Schnappöffnungen 15 unlösbar, d.h. nicht zerstörungsfrei lösbar. Wie im Beispiel der 
Fig. 5 gezeigt, hat die Dichtung 7 dabei zu den Schnappöffnungen 15 korrespondierende Öff-
nungen 16 für den Durchtritt der Schnapphaken 14. 

[0035] Die Schnappverbindung 12 könnte alternativ z.B. durch am genannten Rand 11 ausge-
bildete, zur Trägerplatte 8 hin auskragende Schnappnasen, welche beim Verankern an der 
Trägerplatte 8 verrasten, od.dgl. gebildet sein (nicht dargestellt). 

[0036] Die Schnapphaken 14 können wie im Beispiel der Fig. 3b sägezahnförmig sein, oder sie 
sind wie im Beispiel der Fig. 4 hinterschnitten, sodass daran Spreizflügel 17 gebildet sind, wel-
che beim Verankern hinter den Schnappöffnungen 15 unlösbar verrasten. Sägezahnform bzw. 
Spreizflügel 17 sind in den dargestellten Beispielen einseitig an den Schnapphaken 14 ausge-
bildet; alternativ könnten diese Formen an den Schnapphaken 14 mehrseitig oder sogar umlau-
fend sein. Ferner haben die Schnapphaken 14 und die Schnappöffnungen 15 in den dargestell-
ten Beispielen etwa rechteckigen Querschnitt; dieser könnte alternativ z.B. oval, quadratisch 
oder rund sein oder eine andere, insbesondere asymmetrische Form haben. Optional können 
die Schnappöffnungen 15 trichterförmig sein. Überdies kann an der Schnappverbindung 12, 
falls erforderlich, eine Sollbruchstelle 18 vorgesehen sein, um sicherzustellen, dass die 
Schnappverbindung 12 nicht-zerstörungsfrei lösbar ist; im Beispiel der Fig. 4 ist die Sollbruch-
stelle 18 durch einen sich in Richtung zur Abdeckkappe 6 hin verjüngenden Querschnitt des 
Schnapphakens 14 gebildet. Alternative Ausgestaltungen einer Sollbruchstelle 18 sind dem 
Fachmann bestens bekannt. 

[0037] In den Beispielen der Fig. 2a bis 3b hat die Schnappverbindung 12 vier Schnapphaken 
14 bzw. Schnappöffnungen 15, von denen jeweils zwei an gegenüberliegenden Seiten der im 
Wesentlichen rechteckigen Abdeckkappe 6 bzw. Trägerplatte 8 angeordnet sind. Dabei sind die 
Schnapphaken 14 optional nicht-rotationssymmetrisch über den Umfang der Abdeckkappe 6 
verteilt, z.B. indem die Schnapphaken 14 an einer Seite geringeren gegenseitigen Abstand 
haben als an der gegenüberliegenden Seite der Abdeckkappe 6. Dasselbe gilt für die korres-
pondierenden Schnappöffnungen 15 (und Öffnungen 16 der Dichtung 7). Infolgedessen kann 
die Abdeckkappe 6 bloß in einer einzigen Ausrichtung an der Trägerplatte 8 verankert werden, 
d.h. ein Verankern in gegenüber der Trägerplatte 8 verdrehter Ausrichtung ist unmöglich. 

[0038] Es versteht sich, dass die Schnapphaken 14 in anderer Weise über den Umfang der 
Abdeckkappe 6 verteilt sein können, z.B. rotationssymmetrisch, d.h. dass die Abdeckkappe 6 in 
verschiedenen Ausrichtungen an der Trägerplatte 8 verankerbar ist. Ferner könnten Trägerplat-
te 8 und Abdeckkappe 6 nichtrechteckig sein, z.B. rund, oval oder beliebig anders geformt. 

[0039] Im Folgenden werden anhand der beispielhaften Darstellungen der Fig. 2c bis 6 weitere 
Ausführungsvarianten erläutert. 

[0040] Gemäß dem Beispiel der Fig. 2c ist an der Befestigungsmanschette zur sicheren Befes-
tigung des Trägerteils 5 an einem Fahrzeugteil 4 mit rundem Querschnitt optional ein Formstück 
19, z.B. ein Steg mit abgerundeter Kante 20, ausgebildet. 

[0041] Wie im Beispiel der Fig. 2d gezeigt, sind optional die Trägerplatte 8 und die Befesti-
gungsmanschette 9 einstückig aus Kunststoff, insbesondere einem Witterungs- und UV-Licht-
beständigen Kunststoff, gefertigt, welcher frei von Brandbeschleunigern ist und Temperaturen 
im Bereich von zumindest zwischen -30 und +50° Celsius ohne relevante Funktionsbeeinträch-
tigung oder Verformung standhält. Kunststoffe solcher Art sind dem Fachmann bekannt. Aus 
Kunststoff mit ebensolchen Eigenschaften ist optional auch die Abdeckkappe 6 gefertigt, welche 
in den Beispielen der Fig. 3a und 3b in ihrer Gesamtheit aus transparentem Kunststoff ist; alter-
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nativ könnte sie bloß im Bereich des Sichtfeldes 10 transparent sein. 

[0042] Die Abdeckkappe 6 des Beispiels der Fig. 3a hat an ihrer der Trägerplatte 8 abgewand-
ten Außenseite optionale Vertiefungen 21 neben dem Sichtfeld 10, in welche, falls gewünscht, 
zusätzliche Beschriftungen bzw. Aufkleber oder Schilder angebracht werden können. 

[0043] Wie im Beispiel der Fig. 3b gezeigt, hat die Abdeckkappe 6 ferner optional in Richtung 
der Trägerplatte 8 abstehende Führungsstege 22, zwischen welchen das Dokument 2 gegen 
Verrutschen sicher geführt ist. Die Führungsstege 22 können wie im dargestellten Beispiel die 
Abdeckkappe 6 zur Gänze oder alternativ nur teilweise durchqueren. 

[0044] Zurückkommend auf das Beispiel der Fig. 2d umfasst die Befestigungsmanschette 9 
optional einen flexiblen Riemen 23, an welchem Sägezähne 24 ausgebildet sind, und eine 
Schließe 25, an welcher eine Klinke 26 ausgebildet ist. Der Riemen 23 wird beim Montieren um 
den Fahrzeugteil 4 gelegt und in die Schließe 25 eingeführt, wobei jeweils ein Sägezahn 24 an 
der Klinke 26 verrastet bis durch Festziehen des Riemens 23, d.h. Weiterziehen durch die 
Schließe 25 und Verrasten jeweils eines folgenden Sägezahns 24, der Trägerteil 5 festen Sitz 
am Fahrzeugteil 4 erlangt. Alternativ könnten die Befestigungsmanschette 9 beispielsweise 
durch einen gelochten Riemen und eine Schnalle, durch eine Schelle od.dgl. gebildet sein. 

[0045] Im gezeigten Beispiel liegt die Klinke 26 an der von der Trägerplatte 8 abgewandten 
Seite der Schließe 25 und ist deshalb nach dem Montieren des Trägerteils 5 an dem Fahrzeug-
teil 4 unzugänglich und somit nicht zerstörungsfrei ausklinkbar. 

[0046] An seiner von der Trägerplatte 8 abgewandte Seite kann der Riemen 23 optional eine 
Rutschsicherung 27 gemäß Fig. 6 zur Anlage an dem Fahrzeugteil 4 haben. Die Rutschsiche-
rung 27 ist z.B. aus Gummi und kann zur Befestigung an dem Riemen 23 eine Brücke 28 ha-
ben, durch welche der Riemen 23 geschoben wird. Ferner kann die Rutschsicherung 27, falls 
gewünscht, zumindest abschnittsweise seitliche Stege 29 haben, welche ein Verrutschen ge-
genüber dem Riemen 23 weiter erschweren. 

[0047] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausführungsformen beschränkt, sondern 
umfasst alle Varianten, Kombinationen und Modifikationen, die in den Rahmen der angeschlos-
senen Ansprüche fallen. 
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Patentansprüche  

1. Halterung zum Verankern eines sichtbar zu führenden Dokuments an einem Fahrzeug, 
insbesondere an einem einspurigen Kraftfahrzeug, gekennzeichnet durch die Kombinati-
on aus: 
einem Trägerteil (5) mit einer Trägerplatte (8) und einer Befestigungsmanschette (9) zum 
Montieren des Trägerteils (5) an einem Teil (4) des Fahrzeugs (1); 
einer unter Zwischenlegen des Dokuments an der Trägerplatte (8) mithilfe einer Schnapp-
verbindung (12) verankerbaren Abdeckkappe (6) mit einem transparenten Sichtfeld (10) 
und einem die Trägerplatte (8) umlaufend einfassenden Rand (11); und 
einer zwischen Abdeckkappe (6) und Trägerplatte (8) einlegbaren Dichtung (7); 
wobei die Trägerplatte (8) in ihrem Randbereich in Richtung der Abdeckkappe (6) abste-
hende Dichtstege (13) zum Anpressen der Dichtung (7) an die Abdeckkappe (6) hat; und 
wobei die Schnappverbindung (12) durch innerhalb des Randes (11) über den Umfang ver-
teilte, von der Abdeckkappe (6) hochragende Schnapphaken (14) und dazu korrespondie-
rende, außerhalb der Dichtstege (13) liegende Schnappöffnungen (15) in der Trägerplatte 
(8) gebildet ist, hinter welchen die Schnapphaken (14) unlösbar verrasten. 

2. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtstege (13) einen 
umlaufenden Rahmen bilden.  

3. Halterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnapphaken 
(14) Spreizflügel (17) haben, welche hinter den Schnappöffnungen (15) unlösbar verrasten. 

4. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schnapphaken (14) nicht-rotationssymmetrisch über den Umfang der Abdeckkappe (6) 
verteilt sind. 

5. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (8) und die Befestigungsmanschette (9) einstückig aus Kunststoff gefertigt sind. 

6. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
deckkappe (6) in Richtung der Trägerplatte (8) abstehende Führungsstege (22) für das Do-
kument (2) hat. 

7. Halterung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsmanschette (9) einen flexiblen Riemen (23) mit Sägezähnen (24) und eine Schließe 
(25) mit einer Klinke (26) umfasst. 

8. Halterung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Klinke (26) an der von 
der Trägerplatte (8) abgewandten Seite der Schließe (25) liegt. 

9. Halterung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Riemen (23) an 
seiner von der Trägerplatte (8) abgewandten Seite ferner eine Rutschsicherung (27) zur 
Anlage an dem Fahrzeugteil (4) hat. 

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen  
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